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OLG Dresden: Generalübernehmer ist durch § 648a geschützt! 
 

Entscheidung vom 01.03.2006 - 12 U 2379/04 
 
1. Ein Generalübernehmer ist sicherungsberechtigter Unternehmer i.S.d. § 648a. 
 
2. Nach dem von § 648 Abs. 1 Satz 2 BGB wesentlich abweichenden Wortlaut des § 

648a Abs. 1 Satz 2 BGB kann die Sicherheit bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Vergütungsanspruchs, wie er sich aus dem Vertrag ergibt, gefordert werden. Dabei 
ist auch unerheblich, ob sich das Sicherungsverlangen auf erbrachte oder noch nicht 
erbrachte Leistungen bezieht. 

 
3. Ein überhöhtes Sicherungsverlangen ist nicht automatisch unwirksam. Dem 

Auftraggeber ist vielmehr abzuverlangen, die der Höhe nach für ihn feststellbare, 
nach § 648a BGB forderbare Sicherheit zu leisten. 

 
4. Grundlage für die Berechnung des Schadensersatzes nach § 648a Abs. 5 BGB ist 

allein die vereinbarte Nettovergütung. Abschlagszahlungen des Auftraggebers 
bleiben unberücksichtigt. 

 
 
 
 

BGH: Gekündigter Pauschalvertrag 
Nachträgliche Kalkulation und Schätzung der Vergütungshöhe zulässig! 

 
Entscheidung vom 13.07.2006 - VII ZR 68/05 

 
Hat der Auftragnehmer bei einem gekündigten Pauschalpreisvertrag prüfbar 
abgerechnet, muss das Gericht in die Sachprüfung eintreten, ob und in welcher Höhe die 
geltend gemachte Werklohnforderung berechtigt ist. Dabei ist auch eine vom 
Auftragnehmer nachträglich erstellte Kalkulation auf ihre sachliche Richtigkeit zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Bei der Ermittlung des dem 
Auftragnehmer zustehenden Werklohns ist § 287 ZPO anwendbar. 
 
 
 
 

OLG München/BGH: Prüfungs- und Hinweispflicht des Auftragnehmers 
 

Entscheidung vom 30.11.2005 - 27 U 229/05 
 
Die Leistung des Werkunternehmers beschränkt sich nicht auf seine isolierte 
Werkleistung, sondern muss deren funktionelles Umfeld mit einbeziehen. Dies betrifft vor 
allem Vorgewerke, mit deren Überprüfung der Auftragnehmer den Erfolg seiner eigenen 
Leistung abzusichern hat. 


